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Verluste im Ausland: nicht immer
auch Steuerersparnis

Seit langem stellen sich die deutschen Unternehmen erfolgreich der

Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen. Die daraus resultieren-

de Internationalisierung der unternehmerischen Betätigung fuhrt

auch zu steuerrechtlichen Fragestellungen mit teilweise erheblichen

wirtschaftlichen Konsequenzen. Eine dieser Fragen ist, in welchem

Staat das im Ausland erzielte Ergebnis eines deutschen Unterneh-

mens zu versteuern ist.

„Besonders interessant wird die Frage,

wenn es mangels internationaler Ab-
stimmung nationaler Regelungen da-
zu kommen kann, dass ein erlittener

Verlust m keinem der beiden Staaten
steuermindernd berücksichtigt werden

kann. Das Problem stellt sich insbe-
sondere in Fällen ausländischer Be-

triebsstätten", sagt Diplom-Kauf-

mann, Wirtschaftsprüfer und Steuer-

berater Dirk Beil von der HLB Dr.

Schumacher & Partner GmbH aus

Münster.

Betriebsstätten

In Abgrenzung zu gesellschaftsrecht-

lich selbstständigen verbundenen Un-

ternehmen werden Aktivitäten eines

Unternehmens außerhalb des Stamm-
hauses in bestimmten Fällen steuer-

rechtlich als Betriebsstätten behan-

delt. Dabei ist die Klärung der Frage,

ob bei Auslandsaktivitäten eine Be-

triebsstätte im Ausland vorliegt, oft-
mals nicht einfach. Regelungen dazu

finden sich in erster Linie in den zwi-

schenstaatlichen Doppelbesteuerungs-
abkommen (DBA). Kriterien in die-

sem Zusammenhang können zum

Beispiel das Vorliegen einer festen Ge-
schäftseinrichtung im Ausland, die
Dauer und die Art der Tätigkeit sein.

Gewinnabgrenzung

Liegt eine ausländische Betriebsstätte
vor, so ist für Zwecke der Besteuerung

der vom Unternehmen insgesamt im
Wirtschaftsjahr erzielte Gewinn bezie-

hungsweise Verlust aufzuteilen auf das
deutsche Stammhaus und die Be-
triebsstätte. Auch im Rahmen dieser

Gewinnabgrenzung ergeben sich in

der Praxis vielfaltige Probleme zum

Beispiel in Bezug auf die Ableitung
geeigneter Aufteilungsmaßstäbe oder

die Datenermittlung. Dies gut insbe-

sondere dann, wenn die Betriebsstätte

nicht eine klassische Niederlassung ist,

der man vergleichsweise einfach Wirt-

schaftsgüter, Personal und Erträge so-

wie Aufwendungen zuordnen kann.

Berücksichtigung ausländischer Be-

triebsstättenverluste

Grundsätzlich wird das im Rahmen

der Gewinnabgrenzung ermittelte Be-

triebsstättenergebnis in dem Staat be-

steuert, m dem die Betriebsstätte sich
befindet. Anfallende Verluste sind vor

allem dann problematisch, wenn in
dem Betriebsstättenstaat keine Ver-
rechnung mit im gleichen Veranla-

gungszeitraum dort angefallenen Ge-

winnen möglich ist, wenn kein Vor-
trag von Betriebsstättenverlusten im

Unternehmen, die im Aus-

land aktiv sind, müssen

klären, wo sie Steuern zah-

len müssen.
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Folgejahr zur Verrechnung mit

zukünftigen Gewinnen zugelassen ist,
oder wenn eine zukünftige Verrech-

nung aufgrund der Aufgabe der Be-
triebsstätte unmöglich wird, In sol-

chen Fällen liegen mangels jeglicher
Ausgleichsmöglichkeit so genannte

endgültige Verluste vor. Die Behand-
lung endgültiger Betriebsstättenverlus-
te in Deutschland hängt nach der

neueren höchstrichterlichen Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs und

des Europäischen Gerichtshofs sowie
nach daraufhin geänderter Rechtslage

zunächst davon ab, ob die ausländi-
sche Betriebsstätte sich in einem EU-

Staat befindet (innereuropäischer Fall)
oder nicht (Drittstaatenfall). Im Ergeb-
nis ist eine Berücksichtigung endgülti-

ger Betriebsstättenverluste in Deutsch-
land in Drittstaatenfällen nicht mög-

lich. Im Gegensatz dazu sind endgül-
tige Betriebsstättenverluste in innereu-

ropäischen Fällen aufgrund der beson-
deren Anforderungen an die EU-

Grundfreiheiten wie Kapitalverkehrs-

freiheit und Niederlassungsfreiheit

grundsätzlich in Deutschland steuer-

mindernd zu berücksichtigen. Im Juli
2009 hat das Bundesministerium für

Finanzen eine weitere Verwaltungsan-

Punkten restriktive Position der Fi-

nanzverwaltung kann dazu führen,
dass entgegen der oben dargestellten

Systematik endgültige Betriebsstätten-
verluste in innereuropäischen Fällen
nicht berücksichtigt werden. Hierge-

gen gilt es dann vorzugehen.

Gestaltungsmöglichkeiten
Grundsätzlich fallen endgültig nicht

berücksichtigungsfähige Verluste aus
Auslandsbetriebsstätten nur in Dritt-

staatenfällen an. In innereuropäischen
Fällen ist eine Berücksichtigung end-

gültiger Betriebsstättenverluste in
Deutschland möglich. Gegenteilige
Effekte ergeben sich in der Praxis aber

aufgrund sehr restriktiver Vorgaben
der deutschen Finanzverwaltung. Es

bleibt abzuwarten, wie die Rechtspre-
chung zukünftig damit umgehen wird.

Aus Beratersicht stellt sich daher die
Aufgabe, bereits im Stadium der Be-

triebsstättenentstehung sowie bei der
Gewinnabgrenzung vorhandene Spiel-

räume zu erkennen und zielgerichtet

auszuschöpfen. Ansatzpunkte hin-

sichtlich der Entstehung von Aus-
landsbetriebsstätten können zum Bei-

spiel die zeitliche Strukturierung vorü-

bergehender Auslandsaktivitäten oder

das In- beziehungsweise Outsourcing
von Funktionen sein. Das Betriebs-

stättenergebnis lässt sich zum Beispiel
durch die zeitliche Steuerung des An-
falls von Aufwendungen und Erträgen

hinsichtlich der Periodenabgrenzung
gestalten; über die zielgerichtete Aus-

gestaltung der Betriebsabrechnung
kann auf die Zuordnung von Aufwen-

dungen und Erträgen zum Stamm-
haus oder zur Betriebsstätte im Rah-

men zulässiger Ermessensspielräume
insbesondere bei den Gemeinkosten
Einfluss genommen werden. Letztlich

muss im Einzelfall unter Berücksichti-
gung der konkreten Umstände eine

abgewogene Strategie entwickelt wer-
den. Dabei sind Einflüsse der Maß-

nahmen auf zum Beispiel Kostenrech-
nung und Reporting des Gesamtunter-
nehmens durch Änderungen in der

Betriebsabrechnung oder aif den Jah-
resabschluss durch zeitliche Steuerung

von Aufwendungen und Erträgen zu
berücksichtigen. Ansonsten kann die

steuerliche Optimierung zu ungewoll-

ten nachteiligen Effekten in anderen

Bereichen fuhren.

Dirk Beil
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Diplom-Kaufmann Dirk Beil ist Wirt-
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weisung zu der vorliegenden Thema-
tik herausgegeben. Darin wird unter

anderem zu der Einstufung von

Verlusten als endgültig, zu Anforde-

rungen an Nachweise, zur Beweislast
und zu der Frage, in welchem Veran-

lagungszeitraum ein als endgültig an-

erkannter Verlust zu berücksichtigen

ist, Stellung genommen. Die in diesen
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